
Zusammenfassung der Gemeinderatssitzung vom 
11. November 2019 
 
1. Der Gemeinderat Westerheim nimmt Kenntnis vom Bericht des Vorsitzenden des 
Rechnungsprüfungsausschusses über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2018 und 
den Erläuterungen der Bürgermeisterin. 
 
1.1 Die Jahresrechnung für 2018 wird mit folgenden Ergebnissen festgestellt. 
Einnahmen und Ausgaben: 
Verwaltungshaushalt 4.104.672,32 € 
Vermögenshaushalt 5.374.384,82 € 
Schuldenstand 0 € 
 
1.2 Der Gemeinderat Westerheim erteilt für die Jahresrechnung 2018 Entlastung gemäß 
Art. 102 Abs. 3 GO. 
 
2. Der Gemeinderat Westerheim stimmt der Vereinbarung zwischen der 
Teilnehmergemeinschaft Westerheim V und der Gemeinde Westerheim über die Vergabe 
von Planungsleistungen zu den Außenanlagen „Alter Pfarrhof“ Westerheim mit einer 
Kostenbeteiligung von 6.023 € zu. 
 
3. Der Gemeinderat Westerheim hält an der bisherigen Trassenführung des Radweges 
Günz - Westerheim entlang der Kreisstraße fest. Für den Fall, dass in Kürze keine 
Einigung mit dem südlichen Grundstückseigentümer herbeigeführt werden kann, wird die 
Trasse alternativ über eine Teilfläche des bestehenden Feldweges Fl.Nr. 223 Gemarkung 
Günz und dann weiter über eine Teilfläche des Feldweges Fl.Nr. 220 Gemarkung Günz 
und Feldweg Fl.Nr.1257 Gemarkung Westerheim bis zum sogenannten Lachenäckerweg 
geführt. 

 
 
4. Der Gemeinderat Westerheim beschließt, eine Stellungnahme gegenüber dem Luftamt 
Südbayern bei der Regierung von Oberbayern abzugeben. Die Stellungnahme umfasst 
folgende Beeinträchtigungen: Schall-/Lärmschutz, Natur- und Tierschutz, Naherholung, 
Einhaltung der Auflagen zur Sicherheit, Erschließung. 
 
 



5.1 Der Gemeinderat Westerheim beschließt, eine Entschädigung (Erfrischungsgeld) für 
ehrenamtliche Wahlhelfer festzusetzen. Die Höhe der Auszahlung wird für eine eintägige 
Wahlhelfertätigkeit auf 40,00 € und für eine zweitägige Wahlhelfertätigkeit auf 80,00 € 
festgelegt. 
 
5.2 Zum Wahlleiter für die Kommunalwahl am 15. März 2020 wird Herr Klaus Gerl, 
Westerheim, berufen. 
 
6. Der Gemeinderat Westernheim beschafft für die Freiwillige Feuerwehr Westerheim eine 
Tragkraftspritze zum Preis von 14.899,63 € brutto. Für die Beschaffung wird ein 
Förderantrag bei der Regierung von Schwaben gestellt. Die Beschaffung wird nach 
Eingang des Zuwendungsbescheides vorgenommen. 
 
7. Der Gemeinderat Westerheim beschafft für den Bauhof und die Hausmeisterdienste 
einen Traktor des Fabrikats Massey Fergusson (32 PS) inklusive Winterdienstausrüstung 
bei der Firma Baywa zum Angebotspreis von max. 37.900,00 €. Zusätzlich soll eine 
Ausrüstung für Mähwerk, Absaugung, Hochentlehrung und Kehrmaschine mit verhandelt 
werden. 
 
8. Der Gemeinderat Westerheim beantragt auf der Basis des vorliegenden Angebotes 
beim Amt für Ländliche Entwicklung bzw. der TG der Dorferneuerung die Gewährung 
eines Zuschusses für den Abbruch aller Gebäude auf dem Grundstück Fl.Nr. 896 
Gemarkung Günz (ehemaliges Anwesen Obrecht, Rummeltshausen). Der Gemeinderat 
beschließt gleichzeitig, für die restliche Grundstücksfläche, die außerhalb der Planungen 
für den Kapellenplatz Rummelshausen liegt, die Aufstellung eines Bebauungsplanes. Die 
Bürgermeisterin wird beauftragt, den Zuschussantrag umgehend zu stellen. 
 
9. Der Gemeinderat Westerheim nimmt Kenntnis von dem öffentlichen Teil der 
Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 21.10.2019 und ändert redaktionell die 
Passage (2. Absatz, Satz 1) in TOP 2. Die restlichen Ausführungen werden genehmigt. 


